
Stadt Nürnberg 
 
 
Stadtentwicklung Marienberg:  
Vorbereitende Untersuchung  
 
Position II.2.2.2 Naturschutz / Artenschutz 
Überprüfung Biotopflächen  
 

 
Auftraggeber:  STEG Stadtentwicklung GmbH 
  Olgastraße 54  
  70182 Stuttgart  
 
Proj.-Nr.  154018 
Datum:  24.03.2021 
 
Projektleitung:  Prof. Waltraud Pustal, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektin 
Bearbeiter:  Moritz Boley, M.Sc. Biologe 
  Adrian Schaude, B.Eng. Landschaftsplaner 
 

Pustal Landschaftsökologie und Planung 
Prof. Waltraud Pustal 

Freie Landschaftsarchitektin  
 

LandschaftsArchitekten-Biologen-Stadtplaner 
 

Hohe Straße 9/1, 72793 Pfullingen 
Fon: 0 71 21 / 99 42 16 

Fax: 0 71 21 / 99 42 171 
E-Mail: mail@pustal-online.de 

www.pustal-online.de 
© AUFBAU, GLIEDERUNG, SYMBOLE BY WALTRAUD PUSTAL  



Stadt Nürnberg Stadtentwicklung Marienberg II.2.2.1 Fachgutachten Grünordnung  S. 2 

Datum: 24.03.2021  Pustal Landschaftsökologie und Planung 
 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

1 EINLEITUNG 4 

1.1 Anlass und Zielsetzung 4 

1.2 Grundlagen 5 
1.2.1 Rechtliche Grundlagen und Schutzkategorien 5 
1.2.2 Weitere Grundlagen und Schutzkategorien 6 

2 KURZBESCHREIBUNG DES VU-GEBIETS 7 

3 METHODIK 8 

4 STADTBIOTOPE 9 

4.1 Stadtbiotope im VU-Gebiet 9 

4.2 Stadtbiotope in der näheren Umgebung des VU-Gebiets 16 

5 STADT-ABSP FLÄCHEN 20 

5.1 Stadt-ABSP Flächen im VU-Gebiet 21 

5.2 Stadt-ABSP Flächen in der näheren Umgebung des VU-Gebiets 24 

6 GESCHÜTZTE BIOTOPE NACH § 30 BNATSCHG UND ART. 23 BAYNATSCHG 28 

6.1 Übersicht geschützter Biotope nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG 28 

6.2 Beschreibung Großseggenried 29 

6.3 Beschreibung Röhrichte 30 

6.4 Beschreibung Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 31 

6.5 Beschreibung Natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender 
Binnengewässer 32 

6.6 Beschreibung Sandmagerrasen 33 

7 ZUSAMMENFASSUNG 35 

8 LITERATUR UND QUELLEN 37 

 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Abbildung 2.1: Luftbild des VU-Gebiets und der Umgebung 7 

Abbildung 4.1: Fotodokumentation Stadtbiotope im VU-Gebiet 12 

Abbildung 4.2: Fotodokumentation Stadtbiotope in der näheren Umgebung des VU-
Gebiets 18 

Abbildung 5.1: Fotodokumentation Stadt-ABSP Flächen im VU-Gebiet 22 

Abbildung 5.2: Fotodokumentation Stadt-ABSP Flächen in der näheren Umgebung des 
VU-Gebiets 26 

Abbildung 6.1: Fotos Großseggenried 29 

Abbildung 6.2: Foto Röhrichtbestand 30 

Abbildung 6.3: Fotos Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 31 

Abbildung 6.4: Fotos Natürlicher oder naturnaher Bereiche fließender und stehender 
Binnengewässer 32 

Abbildung 6.5: Fotos ehemaliger Sandmagerrasen 33 

Abbildung 6.6: Darstellung der Überprüfung der Biotopflächen 34 

 



Stadt Nürnberg Stadtentwicklung Marienberg II.2.2.1 Fachgutachten Grünordnung  S. 3 

Datum: 24.03.2021  Pustal Landschaftsökologie und Planung 
 

TABELLENVERZEICHNIS 

Tabelle 4.1: Überprüfung und ggf. Anpassung der Stadtbiotope im VU-Gebiet 9 

Tabelle 4.2: Überprüfung und Anpassung der Stadtbiotope in der näheren Umgebung 
des VU-Gebiets 16 

Tabelle 5.1: Überprüfung der Stadt-ABSP Flächen im VU-Gebiet 21 

Tabelle 5.2: Überprüfung der Stadt-ABSP Flächen in der näheren Umgebung des VU-
Gebiets 24 

Tabelle 6.1: Übersicht geschützter Flächen nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG 
im VU-Gebiet 28 

Tabelle 6.2: Übersicht geschützter Flächen nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG in 
der näheren Umgebung des VU-Gebiets 29 

 



Stadt Nürnberg Stadtentwicklung Marienberg II.2.2.1 Fachgutachten Grünordnung  S. 4 

Datum: 24.03.2021  Pustal Landschaftsökologie und Planung 
 

1 Einleitung  

1.1 Anlass und Zielsetzung 

Die Stadt Nürnberg plant als großflächige städtebauliche Entwicklung im Areal Mari-

enberg die Entwicklung von Wohn- und Mischbauflächen, dafür erforderliche Gemein-

bedarfseinrichtungen sowie gewerbliche Bauflächen im Bereich der Flughafenstraße. 

Das zur Vorbereitenden Untersuchung (VU) ausgewiesene Gebiet (VU-Gebiet) um-

fasst ca. 61 ha. 

Grund für den Beschluss zur Einleitung der Vorbereitenden Untersuchung der Städte-

baulichen Entwicklungsmaßnahme (SEM) Marienberg sind die Prognosen des Amtes 

für Stadtforschung und Statistik Nürnberg zur Bevölkerungsentwicklung in Nürnberg 

(GEWOS 2015) und das Gutachten zur Gewerbeflächenentwicklung (GEORG CONSUL-

TING & HWWI 2015). Deshalb wird Nürnberg zum einen mittelfristig neue Bauflächen 

für den Wohnungsbau und zum anderen Bauflächen für die gewerbliche Entwicklung 

bereitstellen müssen, da der Bedarf durch Innenentwicklungspotenziale nicht gedeckt 

werden kann. Es ist aktuell von einem Neubaubedarf bis zum Jahr 2030 von rund 

33.800 Wohnungen auszugehen. Derzeit werden die letzten Flächenreserven des 

Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan ausgeschöpft.  

Zur Entwicklung zukünftiger Flächen erfolgte eine Grob-Prüfung durch das Stadtpla-

nungsamt entsprechend der Möglichkeit der Anwendung einer Städtebaulichen Ent-

wicklungsmaßnahme nach §§ 165 ff. BauGB. Eine der größten Erweiterungsflächen 

stellt die Fläche „Marienberg“ dar. Aufgrund der bestehenden Eigentumsverhältnisse 

und der städtebaulich–infrastrukturellen Rahmenbedingungen einer hochwertigen 

ÖPNV Anbindung (U-Bahn) sowie der hohen Freizeitwerte der Umgebung (Marien-

bergpark) scheint die Fläche für eine Entwicklung geeignet. Die Gebietsumgrenzung 

umfasst neben den Bauflächen auch Freiflächen für mögliche naturschutzrechtliche 

Ausgleichsmaßnahmen, für artenschutzrechtliche Maßnahmen und Maßnahmen für 

den Biotopverbund die jeweils im Zuge des Planungsprozesses zu definieren sind. 

Zur Ermittlung der Auswirkungen auf die Belange des Natur- und Artenschutzes er-

folgte zuerst eine Bestandserhebung der Nutzung sowie Flora (PUSTAL 2020A und 

PUSTAL 2020B), der Fauna (ANUVA 2019) und der geschützten Landschaftsbestand-

teile (nachfolgend).  

Ziel dieses Gutachtens ist es, den aktuellen Zustand von Flächen der Stadtbiotopkar-

tierung sowie des Stadt-Arten- und Biotopschutzprogramms (Stadt-ABSP) zu überprü-

fen und darzustellen sowie weitere nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG ge-

schützte Biotope im VU-Gebiet und der näheren Umgebung zu erfassen.  

Dadurch sollen ökologisch wertvolle Flächen im VU-Gebiet und der Umgebung identi-

fiziert werden. Zudem stellen diese Flächen eine elementare Grundlage des Bio-

topverbundkonzepts dar. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Erhebungen nach Position II.2.2.2 Natur-

schutz / Artenschutz der Leistungsbeschreibung – Hauptgutachten (STADTPLANUNGS-

AMT NÜRNBERG 2018) dargestellt. 
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1.2 Grundlagen 

Als Beurteilungsgrundlage für eine mögliche Stadtentwicklung am Marienberg erfolgt 

die Überprüfung und Darstellung des aktuellen Zustands von ökologisch wertvollen 

Strukturen sowie die Erfassung von weiteren ökologisch wertvollen Strukturen inner-

halb des VU-Gebiets und der unmittelbaren Umgebung. 

1.2.1 Rechtliche Grundlagen und Schutzkategorien 

Die Darstellung der Rechtsgrundlagen und Beschreibung der Schutzkategorien ent-

spricht nicht der Reihenfolge der Beschreibung der schutzwürdigen Flächen ab Kapi-

tel 4. Zunächst werden das Bundesgesetz, dann das Landesgesetz und anschließend 

die für den Freistaat Bayern spezifischen Flächen bzw. Schutzkategorien betrachtet.  

Deutschland  

§ 30 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzge-

setz – BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 

290 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. I S. 1328). 

Gesetzlich geschützte Biotope genießen unmittelbaren gesetzlichen Schutz. Es han-

delt sich dabei um besonders wertvolle und zumeist gefährdete Lebensräume. Von 

den gemäß § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geschützten Biotopen können 

im VU-Gebiet folgende Biotope vorkommen: 

 Natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer 

einschließlich ihrer Ufer und der dazugehörigen uferbegleitenden natürlichen oder 

naturnahen Vegetation sowie ihrer natürlichen oder naturnahen Verlandungsberei-

che, Altarme und regelmäßig überschwemmten Bereiche 

 Röhrichte, seggen- und binsenreiche Nasswiesen 

 Trockenrasen, Wälder und Gebüsche trockenwarmer Standorte 

 Bruch-, Sumpf- und Auwälder 

Freistaat Bayern  

Art. 23 des Gesetzes über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die 

Erholung in der freien Natur (Bayerisches Naturschutzgesetz – BayNatSchG); vom 

23. Februar 2011 (GVBI. S. 82, BayRS 791-1-U) zuletzt geändert durch Artikel 9b 

Abs. 2 des Gesetzes vom 23.11.2020 (GVBI. S. 598). 

Der Art. 23 des Bayerischen Naturschutzgesetzes ergänzt die Regelungen des  

§ 30 BNatSchG bayernweit um Landröhrichte, Pfeifengraswiesen, Moorwälder, wär-

meliebende Säume, Magerrasen, Felsheiden, alpine Hochstaudenfluren, extensive 

Obstbaumwiesen und arten- und strukturreiches Dauergrünland. 

Handlungen, die zu einer Zerstörung oder erheblichen oder nachhaltigen Beeinträch-

tigung dieser Biotope führen können, sind verboten. Zulässig ist die Durchführung von 

Maßnahmen, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Biotope notwendig sind. 

Ausnahmen können zugelassen werden sofern die Beeinträchtigungen in geeigneter 

Weise ausgeglichen werden. Ausnahmen gelten beispielsweise zum Gewässerunter-

halt, der Fischereiwirtschaft oder für Vertragsnaturschutzflächen. 
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1.2.2 Weitere Grundlagen und Schutzkategorien 

Im Nürnberger Stadtgebiet sind zudem Flächen der Stadtbiotopkartierung sowie des 

Stadt-Arten- und Biotopschutzprogramms (Stadt-ABSP) vorhanden. 

Diese Flächen weisen z. T. keinen rechtlichen bzw. gesetzlichen Schutzstatus auf, 

wie sie die Flächen der nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG geschützten Bio-

tope aufweisen. 

Stadtbiotopkartierung, Stand 2006: Stadtbiotop-Beschreibung und Artenlisten, Da-

ten des Fachinformationssystem Naturschutz (FIN-Web) (LFU BAYERN 2020A). 

Ziel der Stadtbiotopkartierung ist es, schutzwürdige Flächen und Lebensraumstruktu-

ren nachhaltig zu sichern und zu vernetzen (Stichwort Biotopverbund). Zudem sollen 

damit gefährdete Arten bzw. Lebensräume dieser Arten geschützt werden.  

In der Stadtbiotopkartierung werden zusätzlich zu den nach § 30 BNatSchG /  

Art. 23 BayNatSchG geschützten Strukturen auch typisch städtische Biotoptypen wie 

Parks oder Einzelbäume kartiert, welche keinen rechtlichen bzw. gesetzlichen 

Schutzstatus aufweisen. Dies bedeutet, dass gesamte Stadtbiotope und Teilflächen 

von Stadtbiotopen nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG geschützt sein können. 

Es sind jedoch auch Stadtbiotope und Teilflächen von Stadtbiotopen vorhanden, die 

keinen rechtlichen bzw. gesetzlichen Schutz aufweisen. 

Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern – Stadt Nürnberg (Stadt-ABSP),  

Stand März 1996: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Projektgruppe „Arten- 

und Biotopschutzprogramm“ und  Stadt Nürnberg, Umweltreferat. 

Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) ist ein Fachkonzept des Naturschut-

zes in Bayern. Es dient der Analyse und Bewertung aller Flächen, die für den Natur-

schutz wichtig und erhaltenswert sind. Das ABSP wird seit über 20 Jahren für Land-

kreise erarbeitet und angewendet, das Bayerische Landesamt für Umwelt koordiniert 

die Arbeiten. 

Das Stadt-ABSP stellt ein rechtlich unverbindliches, innerfachlich abgestimmtes Teil-

konzept des Naturschutzes und der Landschaftspflege dar und beschränkt sich auf 

die Ziele und Maßnahmen zum Arten- und Biotopschutz unter Einbeziehung der An-

forderungen des Ressourcenschutzes und der Erholungsplanung. Im Vergleich zu 

den Landkreisen sind in Städten weniger Flächen für naturschutzfachliche Planungen 

vorhanden. Zudem spielen die genannten Faktoren wie Ressourcenschutz und Erho-

lung in Städten eine wichtige Rolle. Aufgrund dessen wurde bei der Erarbeitung von 

Stadt-ABSP von der ursprünglichen Konzeption abgewichen, da in Städten nicht aus-

schließlich der Arten- und Biotopschutz ausschlaggebend für die Sicherung und den 

Erhalt von Freiflächen ist.    

Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) wurde 1985 durch einen Beschluss 

des Bayerischen Landtags ins Leben gerufen. In einem ersten Durchgang wurde bis 

1997 für alle 71 Landkreise in Bayern ein ABSP erarbeitet. Die Aktualisierung und di-

gitale Aufbereitung ist für 49 Landkreise und 5 Städte abgeschlossen. Für Nürnberg 

liegt eine analoge Fassung aus dem Jahr 1996 vor. 
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2 Kurzbeschreibung des VU-Gebiets 

Abbildung 2.1: Luftbild des VU-Gebiets und der Umgebung 

 

Quelle: Entzerrte Echtfarben-Luftbilder (True-Orthophotos) (STADT NÜRNBERG 2018), VU-Gebiet rot-braun 
umrandet 

Die Größe des VU-Gebiets umfasst ca. 61 ha. Das VU-Gebiet liegt im Naturraum 

„Fränkisches Keuper-Liasland“, welcher Teil der Großlandschaft „Südwestliches Mit-

telgebirge“ ist.  

Es liegt im Norden von Nürnberg, nördlich angrenzend befindet sich der Flughafen 

Nürnberg, südlich der Volkspark Marienberg. Der Flächennutzungsplan der Stadt 

Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan (FNP) stellt das VU-Gebiet als Bauflä-

chenpotenzial für eine gewerbliche Nutzung mit Schwerpunkt Dienstleistung,  weiter 

östlich als Grünfläche und den nördlichen Teil als Schwerpunktgebiet der Land-

schaftsentwicklung und des Biotopverbundsystems dar (STADTPLANUNGSAMT NÜRN-

BERG 2018). 
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3 Methodik 

Zur Überprüfung des aktuellen Zustands der in der Stadtbiotopkartierung und der im 

Stadt-ABSP erfassten Biotopflächen sowie zur Erfassung weiterer Biotopstrukturen 

nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG im VU-Gebiet und der näheren Umge-

bung erfolgten Gebietsbegehungen durch das Büro Pustal vom 13. – 15. August 

2019, vom 27. – 28. August 2019 und vom 04. – 07. Mai 2020. Die Überprüfung und 

Erfassung erfolgte nach der beschriebenen Methodik als visuelle Kontrolle vom Boden 

aus.  

 Als nähere Umgebung wurde ein Abstand zur Grenze des VU-Gebiets von 100 m 

definiert (100 m Pufferbereich). 

 Die Überprüfung des aktuellen Zustands der in der Stadtbiotopkartierung erfassten 

Biotopflächen erfolgte durch einen Abgleich bzw. eine Kontrolle der Flächenbe-

schreibung und Artenliste des jeweiligen Biotopbogens nach Daten des Fachin-

formationssystem Naturschutz (FIN-Web) (LFU BAYERN 2020A). Vor Ort wurde zu-

dem ggf. der veränderte Flächenumgriff in eine Arbeitskarte eingezeichnet.  

 Die Überprüfung der im Stadt-ABSP erfassten Flächen erfolgte anhand der Bewer-

tung im Bericht zum Stadt-ABSP Nürnberg Kap. 3.2.2 (BAYERISCHES STAATSMINIS-

TERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN 1996). Es wurde überprüft 

ob die jeweiligen Flächen den Kriterien für eine Einstufung in den jeweiligen Le-

bensraum gem. Stadt-ABSP entsprechen. Die Flächen wurden mit den Ergebnis-

sen der faunistischen Kartierung (ANUVA 2019) abgeglichen. Eine flächige An-

passung der Stadt-ABSP Flächen erfolgte im Rahmen der Überprüfung nicht.  

 Der Schutzstatus bzw. die Flächenbeschreibung und Artenliste der nach § 30 

BNatSchG / Art.23 BayNatSchG geschützten Biotope nach Daten des Fachinfor-

mationssystem Naturschutz (FIN-Web) (LFU BAYERN 2020A) innerhalb des VU-

Gebiets und der Umgebung wurde überprüft. Vor Ort wurde zudem ggf. der verän-

derte Flächenumgriff in eine Arbeitskarte eingezeichnet. Die Erfassung geschütz-

ter Biotope nach § 30 BNatSchG / Art.23 BayNatSchG erfolgte nach dem Bestim-

mungsschlüssel für Flächen nach § 30 BNatSchG / Art.23 BayNatSchG (LFU BAY-

ERN 2020B).  

 Die überprüften bzw. neu kartierten Flächen wurden im Rahmen der Bestandser-

hebungen (Biotop- und Nutzungstypenkartierung, Kartierung von Einzelbäumen 

und Gehölzbeständen) fotografisch dokumentiert. Zudem wurde die genaue Lage 

des Fotos erfasst (GPS Koordinaten).  

 Eine Ergebniskarte („Karte/Plan Nr. 6 Überprüfung Biotopflächen“) im Maßstab 

1:1.500 wurde erstellt. Kartengrundlage ist ein Luftbild der Vegetationsperiode 

2019 (BAYERISCHE VERMESSUNGSVERWALTUNG 2019). Es handelt sich dabei um 

entzerrte Echtfarben-Luftbilder (Orthophotos) für die gesamte Stadt Nürnberg (Be-

fliegungsdatum: 05.06.2019 / 25.06.2019 / 03.07.2019) mit einer Auflösung von 20 

cm. 
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Stadtbiotop N-1030 TF 01 (2020) 

 

Stadtbiotop N-1030 TF 02 (2020) 

  

Stadtbiotop N-1030 TF 03 (2020) 

 

Stadtbiotop N-1030 TF 04 (2019) 

  

Stadtbiotop N-1030 TF 05 (2020) 

 

Stadtbiotop N-1030 TF 06 (2019) 
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Stadtbiotop N-1030 TF 07 (2019) 

 

Stadtbiotop N-1030 TF 08 (2019) 

   

Stadtbiotop N-1030 TF 09, Pyramiden-

Pappeln (2019) 

 

Stadtbiotop N-1030 TF 09, Stiel-Eiche (2019) 

  

Stadtbiotop N-1037-001 (2019) 

 

Stadtbiotop N-1038 TF 01 (2020) 
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Stadtbiotop N-1038 TF 02 (2019) 

 

Stadtbiotop N-1038 TF 03 (2020) 

 

 

Stadtbiotop N-1038 TF 04 (2020)  

  Fotos: Büro Pustal (2019, 2020) 
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Stadtbiotop N-1035 TF 01 (2019) 

 

Stadtbiotop N-1035 TF 02 (2019) 

  

Stadtbiotop N-1039-001 (2019) Stadtbiotop N-1040-001 (2019) 

  Fotos: Büro Pustal (2019, 2020) 
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5 Stadt-ABSP Flächen 

Im VU-Gebiet befinden sich Lokal bedeutsame, Regional bedeutsame sowie Überre-

gional bedeutsame Lebensräume des Arten- und Biotopschutzprogramms der Stadt 

Nürnberg (Stadt-ABSP). In der näheren Umgebung des VU-Gebiets sind Regional 

bedeutsame und Überregional bedeutsame Lebensräume vorhanden. Die Lebens-

räume sind im Kapitel 6.1 „Knoblauchsland“ des Arten- und Biotopschutzprogramm 

Bayern – Stadt Nürnberg (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG 

UND UMWELTFRAGEN 1996) beschrieben.  

Es wurde überprüft ob die jeweiligen Flächen den Kriterien für eine Einstufung in den 

jeweiligen Lebensraum gem. Stadt-ABSP entsprechen. Eine flächige Anpassung der 

Stadt-ABSP Flächen erfolgte im Rahmen der Überprüfung nicht. 

Die Flächen wurden mit den Ergebnissen der faunistischen Kartierung (ANUVA, 2019) 

abgeglichen. 

Im VU-Gebiet und der näheren Umgebung sind folgende Lebensräume gem. Stadt-

ABSP vorhanden: 

 Lokal bedeutsamer Lebensraum: Lebensräume mit fehlender Relevanz für sel-

tene Arten, lediglich häufige und weit verbreitete Arten kommen vor. Die Flächen 

haben jedoch eine Trittsteinfunktion v. a. für den Biotopverbund. Durch die Exten-

sivierung der Nutzung oder der Durchführung von Pflegemaßnahmen sind Aufwer-

tungen der Flächen möglich. 

 Regional bedeutsamer Lebensraum: Regional bedeutsame Lebensräume stel-

len für das Stadtgebiet von Nürnberg bzw. den Naturraum Mittelfränkisches Be-

cken charakteristische, vielfach bereits selten gewordene Biotope mit spezifischen 

Lebensgemeinschaften dar. Auf den Flächen sind oft auch gefährdete Arten der 

Roten Liste oder potenziell gefährdete Arten vorhanden. Es werden jedoch auch 

Lebensräume mit Reliktvorkommen seltener Arten als regional bedeutsam bewer-

tet, beispielsweise ein Acker mit Nachweisen des Warzenbeißers oder Feldgrillen. 

 Überregional bedeutsamer Lebensraum: Die Bedeutung der überregional be-

deutsamen Lebensräume reicht hinsichtlich ihrer Größe und/oder Artenausstattung 

bzw. ihres lndividuenreichtums seltener Arten weit über das Stadtgebiet hinaus. Es 

handelt sich um Lebensräume oder Artengemeinschaften, die beispielsweise im 

Bereich Mittel-/Oberfranken oder in Nordbayern bereits selten geworden sind und 

oftmals auch um großflächige Ausprägungen selten gewordener Lebensräume wie 

z. B. die Magerwiesen im Raum Brunn. Das Vorkommen stark gefährdeter Tier- 

und Pflanzenarten ist für die Bewertung als überregional bedeutsamer Lebens-

raum oft ausreichend. 

Die Kriterien für die Einstufung in die oben genannten Kategorien sind die Größe und 

der Strukturreichtum der Fläche, die jeweilige Artenausstattung und die Bestandsgrö-

ße an seltenen oder gefährdeten Arten. Die Artenausstattung d. h. Artenreichtum und 

Vorkommen gefährdeter oder seltener Arten ist hierbei jedoch das ausschlaggebende 

Kriterium. 
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Regional bedeutsamer Lebensraum (Hirsch-

sprunggraben teilweise mit Hochstaudenflur) 

(2020) 

Überregional bedeutsamer Lebensraum (westl. 

Bereich Waldgebiet Moosespan) (2020) 

 

 

 

Überregional bedeutsamer Lebensraum 

(westl. Bereich Waldgebiet Moosespan, 

feuchter Bereich mit Weiden) (2020) 

 

  Fotos: Büro Pustal (2019, 2020) 
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Der nordwestliche Randbereich des Marienbergparks, die sich dort anschließende 

Ackerfläche und die Kleingartenanlage im Marienbergpark als regional bedeutsame 

Lebensräume wurden nicht fotografisch dokumentiert. Das als überregional bedeut-

samer Lebensraum eingestufte kleine Stillgewässer nordöstlich des Waldgebiets 

Moosespan wurde ebenfalls nicht fotografisch dokumentiert.  

In der Dokumentation zur faunistischen Kartierung (ANUVA 2019) ist eine Abbildung 

des Gewässers vorhanden. Der überregional bedeutsame Lebensraum Tucher-

Weiher ist nicht zugänglich, hierbei konnte nur der nördliche Gehölzbestand fotogra-

fisch dokumentiert werden. 

Abbildung 5.2: Fotodokumentation Stadt-ABSP Flächen in der näheren Umgebung 

des VU-Gebiets 

  

Regional bedeutsamer Lebensraum (Grün-

land östlich des Flughafengeländes) (2019) 

 

Überregional bedeutsamer Lebensraum (Mari-

enbergpark) (2019) 

  

Überregional bedeutsamer Lebensraum 

(Amphibienleiteinrichtungen am Nordrand 

Marienbergpark) (2020) 

 

Überregional bedeutsamer Lebensraum (Ge-

hölzbestand am nördlichen Ende des Geländes 

der Tucher-Weiher) (2019) 
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Überregional bedeutsamer Lebensraum 

(Südlicher Bereich des Kraftshofer Forst) 

(2020) 

Überregional bedeutsamer Lebensraum (Südli-

cher Bereich des Kraftshofer Forst) (2020) 

 

  

Überregional bedeutsamer Lebensraum, 

Einstufung nicht mehr gegeben bzw. erkenn-

bar (Feuchter Biotopkomplex nordöstlich des 

VU-Gebiets) (2020) 

Überregional bedeutsamer Lebensraum, Ein-

stufung nicht mehr gegeben bzw. erkennbar 

(Feuchter Biotopkomplex nordöstlich des VU-

Gebiets) (2020) 

  Fotos: Büro Pustal (2019, 2020) 
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6.3 Beschreibung Röhrichte 

Im Norden des VU-Gebiets, zentral südlich des Waldgebiets Moosespan, wurde ein 

ca. 550 m² umfassender Röhrichtbestand neu erfasst, welcher dem Biotoptyp „Groß-

röhrichte“ (VH) gem. LFU BAYERN (2018) zuzuordnen ist. Es handelt sich hierbei um 

einen nahezu vollständig verlandeten Tümpel mit unverbautem Uferbereich, geringfü-

gig war während der Kartierungen noch stehendes Wasser vorhanden. Witterungsbe-

dingt z. B. während Trockenzeiten wie im Sommer 2020 fällt der Tümpel temporär tro-

cken.  

Verlandungsprozesse und Verlandungsvegetation sind stark ausgebildet. Die Rand-

bereiche werden von Rohrkolben und Hochstauden dominiert. Randlich sind zudem 

Weiden vorhanden, daneben kommen junge Kiefern als Zeichen beginnender Suk-

zession auf. Die Ausstattung der Fläche an Arten entspricht der des geschützten Bio-

toptyps „Röhrichte“. 

Abbildung 6.2: Foto Röhrichtbestand 

 

Vegetation des stark verlandeten Tümpel mit Rohrkolben, Hochstauden, jungen Kiefern (Suk-

zession), südlich Waldgebiet Moosespan 

Foto: Büro Pustal (2019) 
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6.4 Beschreibung Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 

Im VU-Gebiet befinden im Nordosten zwei Flächen, welche dem Biotoptyp „Feuchte 

und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan“ (GH) gem. LFU BAYERN (2018) zu-

zuordnen sind. Die Fläche am Südostrand des Waldgebiets Moosespan (Flächengrö-

ße ca. 630 m²) wurde hierbei neu erfasst, die Fläche entlang des Hirschsprunggra-

bens (Flächengröße ca. 50 m²) wurde überprüft und der Schutzstatus bestätigt. Die 

größere Fläche ist von Mädesüß mit einzelnen Brennesselbeständen und Weidenge-

büschen bestanden. Die kleinere Fläche ist geprägt von Mädesüß und verschiedenen 

Seggen mit einzelnen Röhrichten. Daneben wächst vereinzelt Sumpfdotterblume und 

Schwertlilie. Beide Flächen sind dem geschützten Biotoptyp „Seggen- und binsenrei-

che Nasswiesen“ zuzuordnen. 

Abbildung 6.3: Fotos Seggen- und binsenreiche Nasswiesen 

  

Blickrichtung Westen, flächige Hochstauden-

flur mit Weidengebüschen am Südostrand 

des Waldgebiets Moosespan 

Blickrichtung Westen, kleinflächige Hochstau-

denflur entlang des Hirschsprunggrabens 

                      Fotos: Büro Pustal (2020)  

Am Nordrand des VU-Gebiets, unmittelbar östlich des Waldgebiets Moosespan, konn-

te bei einer kleinen Fläche (Biotoptypen „Feuchtgebüsch“ (WG), „Feuchte bis nasse 

Hochstaudenfluren, planar bis montan“ (GH) gem. LFU BAYERN (2018)) der Schutzsta-

tus gem. § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG nicht bestätigt werden. Zum Kartier-

zeitpunkt konnte eine Hochstaudenflur nur noch fragmentarisch festgestellt werden. 

Der Großteil der Fläche ist von einem Weidengebüsch bestanden, Schilfröhrichtbe-

stände sind nicht vorhanden. 

Auf der Wiesenfläche nördlich des Hirschsprunggrabens (Biotoptyp „Seggen- und bin-

senreiche Nasswiesen“ (GN) gem. LFU BAYERN (2018)) konnte bei einer Fläche der 

Schutzstatus gem. § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG nicht bestätigt werden bzw. 

bei dieser Fläche konnte kein Schutzstatus mehr kartiert werden. Hierbei konnten die 

entsprechenden wertgebenden Arten nicht mehr kartiert werden, so ist beispielsweise 

der Große Wiesenknopf nicht mehr auffindbar. Zudem entspricht der aktuelle Zustand 

nicht der Flächenbeschreibung. 
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6.5 Beschreibung Natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und 

stehender Binnengewässer 

Das ca. 1.120 m² umfassende kleine Stillgewässer am Westrand des VU-Gebiets an 

der Flughafenstraße mit dem Biotoptyp „Unterwasser- und Schwimmblattvegetation“ 

(VU) gem. LFU BAYERN (2018) ist dem geschützten Biotoptyp „Natürliche oder natur-

nahe Bereiche fließender und stehender Binnengewässer“ zuzuordnen. Es zeigt eine 

ausgeprägte Schwimmblattvegetation dominiert von Teichlinse. Der Gewässerrand ist 

von nitrophilen Arten (Giersch) dominiert.  

Zwei Fließgewässer durchqueren das VU-Gebiet. Der ca. 130 m² umfassende Bereich 

des Bucher Landgrabens im nordwestlichen Eck des VU-Gebiets (Biotoptyp „Natürli-

che und naturnahe Fließgewässer“ (FW) gem. LFU BAYERN (2018)) entspricht auf-

grund seiner Vegetation, seiner gut ausgebildeten Entwicklungsanzeichen, keinen er-

kennbaren baulichen Maßnahmen sowie seiner Strukturausstattung dem geschützten 

Biotoptyp „Natürliche oder naturnahe Bereiche fließender und stehender Binnenge-

wässer“.  

Auch die außerhalb des VU-Gebiets d. h. in der näheren Umgebung direkt nördlich 

(ca. 1.610 m²) sowie nord-westlich (ca. 3.570 m²) angrenzenden Bereiche des Bucher 

Landgrabens (Biotoptyp „Natürliche und naturnahe Fließgewässer“ (FW) gem. LFU 

BAYERN (2018)) entsprechen dem geschützten Biotoptyp „Natürliche oder naturnahe 

Bereiche fließender und stehender Binnengewässer“. Der Bucher Landgraben weißt 

dort eine schwache bis mittlere Laufkrümmung auf, Spuren des Bibers lassen eine 

Zunahme dieser Dynamik erkennen. Es sind keine baulichen Maßnahmen am Ge-

wässer erkennbar. 

Der Hirschsprunggraben im Nordosten des VU-Gebiets entspricht aufgrund seiner 

stark veränderten Linienführung nicht dem geschützten Biotoptyp.  

Abbildung 6.4: Fotos Natürlicher oder naturnaher Bereiche fließender und stehender 

Binnengewässer  

  

Blickrichtung Osten, kleines Stillgewässer 

bzw. Weiher mit Schwimmblattvegetation am 

Westrand des VU-Gebiets an der Flughafen-

straße (2019) 

 

Naturnaher Bereich des Bucher Landgrabens 

im nordwestlichen Eck des VU-Gebiets (2020) 
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Blickrichtung Süden, Naturnaher Bereich des 

Bucher Landgraben außerhalb des VU-

Gebiets (südlich des Flughafens) (2020) 

Blickrichtung Osten, Naturnaher Bereich des 

Bucher Landgraben außerhalb des VU-Gebiets 

(unmittelbar nördlich) (2020) 

                  Fotos: Büro Pustal (2019,2020) 

6.6 Beschreibung Sandmagerrasen 

Im Nordosten des Marienbergpark, in der näheren Umgebung südlich des VU-

Gebiets, befindet sich ein Magerrasen. Die Fläche des Biotops innerhalb des Betrach-

tungsbereichs (100 m Pufferbereich) im Umfang von 2.870 m² ist nach Daten des 

Fachinformationssystem Naturschutz (FIN-Web) (LFU BAYERN 2020A) als geschützter 

Biotoptyp „Sandmagerrasen“ gekennzeichnet. Dominierend ist Acker-Hornkraut und 

Schaf-Schwingel, der Bestand ist lückig mit sandigen Bereichen mit Grasnelke und 

Berufkraut. Die Fläche ist durch Tritt beeinträchtigt. Ein Trampelpfad führt quer über 

die Fläche, direkt angrenzend befindet sich ein Bolzplatz. Der Bestand geht teilweise 

in Extensivwiesenbereiche mit Glatthafer über, Magerkeitszeiger finden sich kaum. 

Zum Kartierzeitpunkt war eine genaue Abgrenzung aufgrund des Bewuchses nicht 

möglich, die Fläche entspricht nicht dem geschützten Biotoptyp „Sandmagerrasen“. 

Abbildung 6.5: Fotos ehemaliger Sandmagerrasen 

  

Blickrichtung Osten, Magerrasen im nördli-

chen Teil des Marienbergpark mit erkennba-

ren Beeinträchtigungen durch Tritt 

Sandiger Bereich, zu erkennen ist der lückige 

Bewuchs 

                      Fotos: Büro Pustal (2020)  
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Abbildung 6.6: Darstellung der Überprüfung der Biotopflächen 

 

Die unmaßstäbliche Darstellung des Plans „Karte/Plan Nr. 6 Überprüfung Biotopflächen“ dient der Orientierung;  
VU-Gebiet schwarz umrandet 
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7 Zusammenfassung 

Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Nürnberg plant als großflächige städtebauliche Entwicklung im Areal Mari-

enberg die Entwicklung von Wohn- und Mischbauflächen, dafür erforderliche Gemein-

bedarfseinrichtungen sowie gewerbliche Bauflächen im Bereich der Flughafenstraße. 

Das zur vorbereitenden Untersuchung (VU) ausgewiesene Gebiet (VU-Gebiet) um-

fasst ca. 61 ha. 

Aufgabe der Überprüfung und Darstellung der Biotopflächen ist es, den aktuellen Zu-

stand von Flächen der Stadtbiotopkartierung sowie des Stadt-Arten- und Bio-

topschutzprogramms (Stadt-ABSP) zu überprüfen und darzustellen sowie weitere 

nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG geschützte Biotope im VU-Gebiet und der 

näheren Umgebung zu erfassen. Dadurch sollen ökologisch wertvolle Flächen im VU-

Gebiet und der Umgebung identifiziert werden. Zudem stellen diese Flächen eine 

elementare Grundlage des Biotopverbunds dar. 

Ergebnisse der Überprüfungen bzw. Erfassungen 

Insgesamt sind im VU-Gebiet viele verschiedene Biotopstrukturen vorhanden, die für 

viele Arten und Artengruppen (z. T. auch streng geschützte Arten und Artengruppen) 

geeignete Lebensraumbedingungen aufweisen. Hierbei sind vor allem die alten Stiel-

Eichenbestände zentral im Süden (Bereich der Kleingartenanlagen und Tennisplätze) 

sowie das Waldgebiet Moosespan mit umgebenden Flächen relevant. Zudem sind 

auch Flächen bzw. Bereiche mit Entwicklungspotenzial vorhanden, die im Rahmen 

des Biotopverbundes eine Trittstein- und Verbundfunktionen übernehmen können.  

Die Überprüfung der Stadtbiotope im VU-Gebiet und der näheren Umgebung ergab 

folgende Ergebnisse: 

 Im VU-Gebiet sind sieben Stadtbiotope mit teilweise mehreren Teilflächen im Ge-

samtumfang von ca. 43.530 m² vorhanden 

 Innerhalb des VU-Gebiets hat sich die Fläche von sechs Stadtbiotopen im Rah-

men der Überprüfungen bzw. Erhebungen gegenüber der Ersterfassung aus dem 

Jahr 2006 vergrößert, ein Stadtbiotop hat sich verkleinert 

 In der näheren Umgebung des VU-Gebiets sind weitere sieben Stadtbiotope mit  

z. T. mehreren Teilflächen im Gesamtumfang von 102.160 m² vorhanden  

 In der näheren Umgebung des VU-Gebiets konnte die Flächengröße der Erster-

fassung aus dem Jahr 2006 bei sechs Stadtbiotopen bestätigt werden, ein Stadt-

biotop hat sich gegenüber der Ersterfassung aus dem Jahr 2006 verkleinert 

Die Überprüfung der Stadt-ABSP Flächen im VU-Gebiet und der näheren Umgebung 

ergab folgende Ergebnisse: 

 Im VU-Gebiet sind lokal bedeutsame, regional bedeutsame und überregional be-

deutsame Lebensräume vorhanden 

 Die Einstufung der Flächen in die jeweiligen Kategorien konnte innerhalb des VU-

Gebiets bestätigt werden. Dabei wurden die Ergebnisse der faunistischen Kartie-

rung mitberücksichtigt 

 In der näheren Umgebung des VU-Gebiets sind regional bedeutsame und überre-

gional bedeutsame Lebensräume vorhanden 
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 Die regional bedeutsamen Lebensräume in der näheren Umgebung erfüllen die 

Kriterien für die Einstufung als regional bedeutsamer Lebensraum nicht vollstän-

dig, hierbei wird bei zwei von drei Flächen die Einstufung nicht gerechtfertigt 

 Die überregional bedeutsamen Lebensräume in der näheren Umgebung (insge-

samt fünf Flächen) erfüllen die Kriterien für die Einstufung als überregional be-

deutsamer Lebensraum nahezu  vollständig. Bei einer Fläche ist die Bewertung 

bzw. Einstufung als überregional bedeutsamer Lebensraum nicht erkennbar 

Die Überprüfung und Erfassung von nach § 30 BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG ge-

schützten Biotopen im VU-Gebiet und der näheren Umgebung ergab folgende Er-

gebnisse: 

 Im VU-Gebiet befinden sich auf einer Fläche von 5.930 m² sechs nach § 30 

BNatSchG / Art. 23 BayNatSchG geschützte Biotope bzw. Teilflächen geschützter 

Biotope  

 Vier Flächen, die bisher nicht als geschützte Biotope kartiert waren, wurden im 

Rahmen der Erhebungen neu erfasst. Eine Fläche wurde überprüft und bestätigt 

sowie eine weitere Fläche überprüft und flächig angepasst 

 Die Flächen sind teilweise Bestandteile von Stadtbiotopen bzw. ebenfalls als 

Stadtbiotop ausgewiesen 

 Die gesetzlich geschützten Biotope befinden sich ausschließlich im Norden des 

VU-Gebiets  

 Bei zwei Biotopen innerhalb des VU-Gebiets konnte bei den Begehungen kein 

Schutzstatus mehr kartiert werden 

 In der näheren Umgebung des VU-Gebiets befinden sich zwei weitere Flächen, die 

bisher nicht als geschützte Biotope kartiert waren. Diese wurden im Rahmen der 

Erhebungen neu erfasst. Sie befinden sich nördlich sowie nordwestlich des VU-

Gebiets. Bei einem Biotop in der näheren Umgebung des VU-Gebiets konnte bei 

den Begehungen kein Schutzstatus mehr kartiert werden 

 

Die Ergebnisse der Überprüfung der Biotopflächen sind im Plan „Karte/Plan Nr. 6 

Überprüfung Biotopflächen“ dargestellt.  

Die Überprüfung der Biotopflächen und der Darstellung des aktuellen Zustands der 

jeweiligen Flächen stellt eine wichtige Grundlage für die Identifizierung ökologisch 

wertvoller Bereiche und damit für den Biotopverbund dar.  

 

 

Datum 24.03.2021  

 



Stadt Nürnberg Stadtentwicklung Marienberg II.2.2.1 Fachgutachten Grünordnung  S. 37 

Datum: 24.03.2021  Pustal Landschaftsökologie und Planung 
 

8 Literatur und Quellen 

Gesetze 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728)  

Gesetz über den Schutz der Natur, die Pflege der Landschaft und die Erholung in der freien Natur (Bayeri-

sches Naturschutzgesetz – BayNatSchG); vom 23. Februar 2011 (GVBI. S. 82, BayRS 791-1-U) 

zuletzt geändert durch Artikel 9b Abs. 2 des Gesetzes vom 23.11.2020 (GVBI. S. 598) 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29.07.2009 

(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 290 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBI. I S. 

1328) 

 

Sonstige Literatur und Quellen 

ANUVA – STADT- UND UMWELTPLANUNG (2019): Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Marienberg, 

Faunistische Kartierungen und Dokumentation. Dezember 2019 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR LANDESENTWICKLUNG UND UMWELTFRAGEN (1996): Arten- und Bio-

topschutzprogramm Bayern – Stadt Nürnberg. Bearbeitung: Bayerisches Landesamt für Umwelt-

schutz Projektgruppe „Arten- und Biotopschutz“ und Stadt Nürnberg, Umweltreferat. Stand März 

1996 

BAYERISCHE VERMESSUNGSVERWALTUNG (BVV) (2019): Geobasisdaten: Entzerrte Echtfarben-Luftbilder (Or-

thophotos) für die gesamte Stadt Nürnberg. Befliegungsdatum: 05.06.2019 / 25.06.19 / 03.07.19. 

Auflösung 20 cm.  Stand 2019 

BAYERISCHE VERMESSUNGSVERWALTUNG (BVV), Stadt Nürnberg (2019): Geobasisdaten: Basis- oder Hinter-

grundkarte des gesamten Stadtgebietes. In der Stadtkarte wird das Stadtgebiet von Nürnberg 

vollständig und grundrisstreu dargestellt. Sie enthält die Bebauung, Verkehrswege, Gewässer, 

Realnutzungen und Bodenbedeckungen, Geländeformen und Beschriftungen. Stand 2019 

GEORG CONSULTING Immobilienwirtschaft, Regionalökonomie & Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut 

(HWWI) (2015): Gutachten zur Gewerbeflächenentwicklung Nürnberg 2025. Ergebnisbericht Feb-

ruar 2015, online verfügbar unter: 

https://www.nuernberg.de/imperia/md/wirtschaft/dokumente/gewerbeimmobilie/gewerbeflaecheng

utachten_nuernberg_2025.pdf, zuletzt abgerufen am 22.02.2021 

LFU BAYERN – BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT (2018): Kartieranleitung Biotopkartierung Bayern (inkl. 

Kartierung der Offenland-Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) - Teil 2 –

Biotoptypen 

LFU BAYERN (2019): https://www.lfu.bayern.de/natur/naturraeume/index.htm, Stand 20.09.2019 

LFU BAYERN (2020A): Portal des Bayerischen Fachinformationssystems Naturschutz zu geographischen 

Informationssystemen (FIN-web), zuletzt abgerufen am 28.04.2020 

LFU BAYERN – LANDESAMT FÜR UMWELT (2020B): Bestimmungsschlüssel für Flächen nach §30 BNatSchG / 

Art. 23 BayNatSchG. Stand Juni 2020 

PUSTAL (2020A): Stadtentwicklung Marienberg: Vorbereitende Untersuchung. Position II.2.2.1 Fachgutach-

ten Grünordnung. Kartierung und Bewertung von Biotop- und Flächennutzungstypen. 

PUSTAL (2020B): Stadtentwicklung Marienberg: Vorbereitende Untersuchung. Position II.2.2.1 Fachgutach-

ten Grünordnung. Kartierung und Bewertung von Gehölzen und Baumbeständen. 



Stadt Nürnberg Stadtentwicklung Marienberg II.2.2.1 Fachgutachten Grünordnung  S. 38 

Datum: 24.03.2021  Pustal Landschaftsökologie und Planung 
 

STADT NÜRNBERG (2018): Entzerrte Echtfarben-Luftbilder (True-Orthophotos) für die gesamte Stadt Nürn-

berg (Befliegungsdatum:09.04.2018) ausgeführt durch Aerowest GmbH. Auflösung: 8 cm. Aus-

schnitt VU-Gebiet Marienberg. Stand 2018 

STADTPLANUNGSAMT NÜRNBERG (2018): Leistungsbeschreibung - Hauptgutachten zur Städtebaulichen Ent-

wicklungsmaßnahme Marienberg, Stand: 10.10.2018 




